
SStteeuueerrlliicchhee  GGlleeiicchhsstteelllluunngg  
vvoonn  bbaarruunntteerrhhaalltt--lleeiisstteennddeenn  EElltteerrnntteeiilleenn  

EEiinnee  AAkkttiioonn  vvoonn  „„KKiinnddeerr  bbrraauucchheenn  bbeeiiddee  EElltteerrnn  ee..VV..““  
PPoossttffaacchh  11006622,,  2255331100  EEllmmsshhoorrnn    

hhttttpp::////wwwwww..kkbbbbee..ddee    --    iinnffoo@@kkbbbbee..ddee    
 

UUnntteerrsscchhrriifftteennssaammmmlluunngg  
 

Im Folgejahr der Trennung wird bei verheirateten Eltern die Steuerklasse geändert. Dadurch verringert sich 
beim überwiegenden Teil dieser Eltern das Nettoeinkommen erheblich.  
 
Von diesem geringeren Einkommen muss u.a. der Barunterhalt an die Kinder und ggf. den/die  Ex-Partner/in, 
sowie die Umgangskosten, eventuelle Zahlungsverpflichtungen und der eigene Lebensunterhalt bestritten 
werden. Alleine die Umgangskosten können einen überdimensionalen Anteil ausmachen, wenn das Kind / die 
Kinder nach der Trennung viele Kilometer weit weg wohnen. Mehrere hundert Kilometer die zur Ausübung des 
Umgangs gefahren werden, sind keine Seltenheit und es muss auch immer eine entsprechend große 
Wohnsituation gewährleistet und finanziell gesichert werden. Das kann auch dazu führen, dass viele 
Elternteile in der Schuldenspirale immer weiter nach unten geraten! 
 
Für viele Väter und Mütter und Kinder bedeutet dies: Leben, weit unter der Armutsgrenze! 
 
Die Leittragenden sind aber nicht nur die Eltern, sondern auch die Kinder, die dann evtl. den anderen Elterteil 
noch weniger sehen, da man die vielen Fahren und sonstigen Kosten nicht mehr finanziell aufbringen kann. 
Oftmals verlieren Kinder auch dadurch irgendwann den Kontakt zum umgangpflegenden Elternteil. Der Verlust 
eines Elternteils wiederum führt bei Kindern sehr häufig zu Verlustängsten und Entwicklungsstörungen, die sie 
durch ihr gesamtes Leben begleiten und nie richtig verarbeiten oder überwinden. 
 
Eine steuerliche Gleichstellung würde außerdem dem generellen Gleichheitsgrundsatz nachkommen, der im 
Grundgesetz Art. 3 verankert ist! 
 
Wir fordern den Gesetzgeber auf zu handeln: 
Jeder barunterhaltleistende Elternteil soll gleichgestellt werden und die Steuerklasse II erhalten! 
Nach einer Trennung soll jeder Unterhaltleistende (Bar- und/oder Betreuungsunteralt) den vollen 
Kinderfreibetrag erhalten – und nicht nur anteilig! Steuerliche Absetzbarkeit der gefahrenen Kilometer beim 
sog. „Holen und Bringen“ 
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